
Dritte SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
Vom 20. Juli 2021  

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 
1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 
28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, sowie 
§ 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1) verordnet der Senat:  

§ 31 Gedeckte Sportanlagen, Fitness-, Tanzstudios und ähnliche 
Einrichtungen 

(1) Die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen 
Einrichtungen ist zulässig, wenn alle Anwesenden negativ getestet sind. Die Unterschreitung 
des Mindestabstands nach § 1 Absatz 2 ist zulässig.  

(2) Die Öffnung von Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen ist nur zulässig, 
wenn die in einem gemeinsamen Hygienerahmenkonzept der für Sport und für Wirtschaft 
zuständigen Senatsverwaltungen festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
eingehalten werden. Das Hygienerahmenkonzept nach Satz 1 muss mindestens Vorgaben zu 
Personenobergrenzen, Testpflichten, Terminbuchungspflichten und zur Belüftung der Räume 
enthalten.  

(3) Die Testpflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht  

1. für den engsten Angehörigenkreis, soweit keine anderen Personen beteiligt sind,  
2. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profiligen und 

Berufssportlerinnen und Berufssportler,  
3. für ärztlich verordneten Rehabilitationssport oder ärztlich verordnetes 

Funktionstraining im Sinne des § 64 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung in festen Gruppen von bis zu höchstens zehn Personen 
zuzüglich einer übungsleitenden Person; bei besonderen im Einzelfall zu 
begründenden Härtefällen ist die Beteiligung weiterer Personen zulässig, soweit dies 
zwingend notwendig ist, um den Teilnehmenden die Ausübung des 
Rehabilitationssports oder Funktionstrainings zu ermöglichen,  

4. für Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren, wenn der Sport in festen Gruppen 
von maximal 20 anwesenden Personen zuzüglich einer betreuenden Person ausgeübt 
wird; die Betreuungsperson muss negativ getestet sein, die Testung muss tagesaktuell, 
höchstens jedoch zweimal pro Woche vorgenommen werden.  

(4) In gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen ist, 
außer während der Sportausübung, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Die 
Anwesenheit der die Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 Nutzenden ist zu 
dokumentieren. 



§ 6 Nachweiserfordernisse eines negativen Tests 

(1) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass Personen negativ auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein oder ein negatives Testergebnis 
einer mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen müssen, ist diese Voraussetzung dadurch zu erfüllen, 
dass die Person  

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen lässt und dieser ein negatives Testergebnis 
zeigt (“Teststelle vor Ort”),  

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm 
beauftragten Personen einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung vornimmt und dieser nach 
korrekter Durchführung ein negatives Testergebnis zeigt („erweiterte 
Einlasskontrolle“),  

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftragten Personen 
eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein negatives 
Testergebnis eines innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführten Point-of-Care 
(PoC)-Antigen-Tests oder Selbsttests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorlegt, oder  

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftragten Personen 
eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein negatives 
Testergebnis eines aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, das nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegt.  

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 besteht ein Anspruch gegen die oder den jeweils 
Verantwortlichen oder die von ihr oder ihm beauftragten Personen, eine Bescheinigung über 
das Testergebnis auszustellen. Die Bescheinigung ist den zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Kontrolle von nach dieser Verordnung bestehender Testpflichten auf Verlangen 
vorzuzeigen. Von Satz 1 abweichende Vorgaben zur Testung an Schulen nach der Schul-
Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 24. November 2020 (GVBl. S. 894), die zuletzt durch 
Verordnung vom 7. Juni 2021 (GVBl. S. 606) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt.  

(2) Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines aktuellen Point-of-Care (PoC)-
Antigen-Tests, einschließlich solcher zur Selbstanwendung, oder PCR-Tests auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindestens das Datum und die Uhrzeit 
der Durchführung des Tests, den Namen des Tests und dessen Hersteller, den Namen der 
getesteten Person und die Stelle erkennen lassen, welche den Test durchgeführt oder, im Falle 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, beaufsichtigt hat. Die Bescheinigung soll im Übrigen dem 
von der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung zur Verfügung gestellten Muster 
entsprechen. Sollte die Bescheinigung in einem von der für Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltung anerkannten elektronischen Format ausgestellt worden sein, so ist diese von 
der Pflicht zur Nennung des Testnamens und -herstellers, sowie der Nennung der Teststelle 
oder -person ausgenommen. Die Bescheinigung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in 
Bezug auf einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung sowie die Beaufsichtigung der Testung darf nur von einer 
durch die jeweiligen Verantwortlichen hierzu beauftragten Person im Rahmen der 
Beauftragung vorgenommen werden.  



(3) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass Personen negativ auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt dies nicht für Kinder 
bis zum vollendeten 6. Lebensjahr.  

 

 

§ 8 Regelungen für Geimpfte und Genesene 

(1) Eine nach dieser Verordnung vorgeschriebene Pflicht, negativ auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet zu sein oder ein negatives Testergebnis einer mittels 
anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus-SARS-
CoV-2 vorlegen zu müssen oder ein Testangebot annehmen zu müssen oder stattdessen eine 
Testung vornehmen lassen zu müssen, entfällt für folgende Personen:  

1. Geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung 
mindestens 14 Tage zurückliegt,  

2. Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-
Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen 
können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und deren letzte Impfung 
mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie  

3. Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachweisen können.  

(2) Die Ausnahmen für den Personenkreis nach Absatz 1 gelten nur, sofern diese keine 
typischen Symptome, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, aufweisen.  

 


